
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/12/14 99/11/0041
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1999

Index

L92106 Behindertenhilfe Rehabilitation Steiermark

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §123 Abs1;

ASVG §123 Abs2 Z2;

BehindertenG Stmk 1964 §1 Abs5 litc;

BehindertenG Stmk 1964 §4 lita;

BehindertenG Stmk 1964 §4 litb;

Rechtssatz

Die aus § 1 Abs 5 lit c Stmk BehindertenG folgende Subsidiarität von Maßnahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 4 lit

a und b Stmk BehindertenG gegenüber gleichartigen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung führt dazu,

dass diese Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach dem Stmk BehindertenG nur bei Fehlen einer entsprechenden

gesetzlichen Krankenversicherung zu gewähren sind.
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